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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1990

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §2 Abs1;

Rechtssatz

Die Begri sbestimmung des § 2 Abs 1 RGV stellt ganz allg auf einen Dienstauftrag ab; dem Wortlaut dieser

Bestimmung kann nicht entnommen werden, daß ein selbständiger Dienstauftrag vorliegen müsse.
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